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Amtliche Bekanntmachung der Stadt Gladbeck 

Ausgabe 19/16       Dienstag, 4. Oktober 2016 

 

Planungsverfahren zur Entwicklung der Haldenlandschaft in Gladbeck-Brauck 

hier: Beschlussfassung über ein regional abgestimmtes städtebauliches Nachnut-

zungskonzept im Sinne des § 1 Abs. 6 Nr. 11 BauGB als Grundlage für die weitere Ent-

wicklung der Haldenwelt Gladbeck. 

 

Der Rat der Stadt Gladbeck hat in seiner Sitzung am 29.09.2016 folgenden Beschluss gefasst: 

Für den Bereich der Haldenlandschaft Gladbeck wird ein städtebauliches Nachnutzungskon-

zept im Sinne des § 1 Abs. 6 Nr. 11 BauGB beschlossen. 

Die Nutzungskonzeption hat folgende Grundstruktur: 

Die Haldenlandschaft wird als Freiraumbereich weiterentwickelt. 

Die Mottbruchhalde als künstlerisches Landschaftsbauwerk bleibt frei von festen Aufbauten. 

(Feste) bauliche Anlagen werden im Bereich des Basislagers konzentriert. 

Infrastruktureinrichtungen, die für Freizeit- und Erholungseinrichtungen sowie für die Er-

schließung notwendig sind, sollen im gesamten Haldenbereich möglich sein. 

 

Das zukünftige Nutzungsspektrum soll die Aspekte 

• Kunst und Kultur, 

• Sport und Erholung, 

• Freizeit und Tourismus 

umfassen. 

 

Gladbeck, den 4.10.2016 

 

 

 

   Ulrich Roland 

- Bürgermeister - 
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Jeder Einwohner kann sich gemäß § 7 Abs. 2 der Hauptsatzung der Stadt Gladbeck zu den in dieser Aus-

gabe behandelten bedeutsamen Angelegenheiten der Stadt Gladbeck innerhalb einer Frist von 14 Tagen 

nach Erscheinen der Ausgabe schriftlich äußern. 


